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Handlungsbedarf für neue und  

bestehende Stiftungen

Von Dr. Florian Reinhart und Dr. Natalie Monka

ABSTRACT

Eintragungen im  

Stiftungsregister 

I. Einführung

Mit der im Jahr 2023 in Kraft getretenen Stiftungsrechtsreform1 

hatte der Gesetzgeber auch die Einrichtung eines zentralen 

2 auszu-

gestaltende Register wird die bei den Stiftungsbehörden der 

1 Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts und zur Änderung des 
 Infektionsschutzgesetzes v. 16.07.2021, BGBl. I 2021, 2947 ff.

2 Gesetz zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts, a.a.O. (Fn. 1), Art. 4.
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V. Fazit

Länder geführten Stiftungsverzeichnisse ablösen.3 Letztere 

haben nur informatorischen Charakter.4

gerade im Hinblick auf den fehlenden Vertrauensschutz (keine 

-

besserungspotenzial.

Den genannten Punkten wird das Stiftungsregister jedenfalls 

teilweise gerecht. Allerdings ist auch der mit dem Register ein-

Bei der Errichtung neuer Stiftungen kann und muss diese künf-

tige Transparenz bereits heute berücksichtigt werden. Aber 

nicht ausreichend vorbereitet. Daher wird die jüngst 

dass sich der Start des Stiftungsregisters aus technischen 

2028 verzögern soll,5 mancherorts für Erleichterung sorgen. 

Auch wenn es zu der angekündigten Verschiebung kommt,  

befreit es die Verantwortlichen der Stiftung aber nicht davon, 

3 Einige Bundesländer werden aus diesem Grund (oder hatten dies bisher geplant) die 
Stiftungsverzeichnisse gänzlich abschaffen (so etwa Nordrhein-Westfalen, s. § 14 
Abs. 2 StiftG NRW). Andere Bundesländer werden dagegen den Anwendungsbereich 
der Stiftungsverzeichnisse auf  Stiftungen des öffentlichen Rechts beschränken (so 
 etwa Baden-Württemberg, s. § 4 Abs. 1 StiftG-BW in der ab dem 1.1.2027 geltenden 
Fassung).

4 Staudinger/Hüttemann/Rawert, §§ 80–89 BGB, 2017, Vorbem zu §§ 80 ff., Rn. 163.
5 RegE eines Gesetzes zur Änderung der Vorschriften über die Einführung der 

 elektronischen Akte in der Justiz und über die allgemeine Beeidigung von Gerichts-
dolmetschern sowie zur Änderung des Stiftungsregisterrechts, BT-Drucks. 21/1852, 
Art. 33 und 34; da es sich um einen Gesetzentwurf handelt, bleibt der weitere 
 parlamentarische Fortgang zu beobachten.

6 Obwohl sich der entsprechende Gesetzentwurf für die Verschiebung noch im 
 parlamentarischen Verfahren befindet, muss wohl mit der Verschiebung gerechnet wer-
den, da die Begründung der Verschiebung, die nötigen technischen Voraus setzungen für 
den Betrieb des Stiftungsregisters lägen nicht vor, wohl nicht kurzfristig entfallen wird.
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sich mit den neuen Rahmenbedingungen vertraut zu machen. 

Hierzu will dieser Aufsatz einen Beitrag leisten.

II. Das neue Stiftungsregister

1. Überblick
Das neue Stiftungsregister soll die eingangs beschriebenen 

Vertretungsmacht organschaftlicher Vertreter soll künftig durch 

einen online aus dem Handelsregisterportal abrufbaren Regis-

terauszug nachgewiesen werden können.7 Daneben dürfen 

Dritte im Geschäftsverkehr fortan darauf vertrauen, dass im 

Stiftungsregister nicht eingetragene Tatsachen rechtlich nicht 

Übrigen haben Eintragungen im Stiftungsregister aber ledig-

lich eine rein deklaratorische Wirkung: Dritte können nicht 

-
8

werden. Alle ab diesem Zeitpunkt neu errichteten rechtsfähi-

gen Stiftungen des bürgerlichen Rechts – ob privatnützig oder 

gemeinnützig – sind in das Stiftungsregister einzutragen. Nach 

-

-

gung in das Stiftungsregister angemeldet werden müssen (§ 20 

 Dies wäre nach dem aktuellen Gesetzentwurf 

10 

Da es sich insoweit um eine gesetzliche Vorgabe handelt, ist 

-

zes aber nicht erforderlich.11

Wie bereits angerissen führt die Einführung des Stiftungsregis-

ters zugleich dazu, dass auch für Stiftungen die Publizitäts-
12 -

stiftungen und insbesondere deren Begünstigte können die 

7 RegE eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts, BT-Drucks. 19/28173, 
83 zu § 82d.

8 Bartodziej/Kausträter, in: Andrick u.a., Bochumer Kommentar zum Stiftungsrecht,-
Baden-Baden 2023, § 82d Rn. 2.

9 Für die Eintragung der Stiftung selbst wird nach dem Entwurf einer Stiftungsregister-
gebührenverordnung dabei eine Gebühr in Höhe von 75,00 EUR erhoben; s. dazu 
BMJ, RefE StiftRV v. 25.05.2025; hdr4.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/
DE/2025_Stiftungsregister_VO.html, zuletzt abgerufen am 16.09.2025, Art. 2.

10 Für Verbrauchsstiftungen lautet der Zusatz „eingetragene Verbrauchsstiftung“ („e.VS.“).
11 Uhl, StiftungsBrief 2025, 143.
12 S. hierzu Schwalm, npoR 2024, 50.

-

nen sich aus dem Stiftungsregister sowie dem Registerordner 

-

Anerkennung durch die Stiftungsbehörde zur Eintragung in das 

Die Anmeldung ist von den Mitgliedern des Vorstands in ver-

-

delsregisteranmeldung, die regelmäßig notariell zu beglaubi-

gen ist. 

die Vorstandsmitglieder und die besonderen Vertreter13, 

deren Vertretungsmacht sowie 

etwaige Beschränkungen ihrer Vertretungsmacht (§ 84 Abs. 

Der Anmeldung sind in Kopie beizufügen: 

die Anerkennungsentscheidung der Stiftungsbehörde, 

die Dokumente über die Bestellung der Vorstandsmitglieder 

und der vertretungsberechtigten besonderen Vertreter (§ 82b 

Mangels gesetzlicher Vorgabe ist das Stiftungsgeschäft hinge-

Ergeben sich nach Eintragung der Stiftung in das Stiftungsre-

gister Änderungen hinsichtlich des Vorstands oder der beson-

deren Vertreter, hat der Vorstand auch diese Änderungen zur 

Eintragung in das Stiftungsregister anzumelden und der Anmel-

dung die Dokumente beizufügen, aus denen sich die Änderun-

-

gung der Stiftung in das Stiftungsregister geändert, ist auch 

die Satzungsänderung zur Eintragung in das Stiftungsregister 

Entscheidung des zuständigen Stiftungsorgans über die Sat-

zungsänderung auch die Genehmigung der zuständigen 

Behörde und der vollständige Wortlaut der geänderten Satzung 

-

änderungen bei Bestandsstiftungen, die vor dem 1. Januar 

13 Das Stiftungsrecht erlaubt es – anders als das Gesellschaftsrecht –, einzelne  Bereiche 
von der Vertretungsmacht des Vertretungsorgans (meist also des Vorstands) 
 auszunehmen und sogenannten besonderen Vertretern zuzuweisen.
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der Anmeldung der Stiftung zur Eintragung in das Stiftungsre-

-

ger Wortlaut der geänderten Satzung beizufügen. 

die Registerbehörde jeweils ein Zwangsgeld von bis zu 1.000,00 

einzutragen:

Zur Stiftung selbst sind neben dem Namen und dem Sitz der 

Stiftung lediglich noch das Datum der Anerkennung der Stif-

tung und für Verbrauchsstiftungen die Zeit, für die die Stiftung 

hingegen (und im Gegensatz zu den Stiftungsverzeichnissen 

der 

Mitglieder des Vorstands und besondere Vertreter werden im 

Stiftungsregister mit Vornamen und Namen, Geburtsdatum, 

daneben auch satzungsmäßige Beschränkungen der Vertre-

Registerordner auch die Dokumente aufgenommen werden 

und abrufbar sind, deren Einreichung zum Stiftungsregister 

durch Rechtsvorschriften besonders angeordnet ist (§ 25 Abs. 1 

die der Anmeldung beigefügt werden müssen (s. dazu unter 

die Bestellung der Vorstandsmitglieder.14 Diese Dokumente sol-

len dabei grundsätzlich vollständig in den Registerordner ein-

gestellt werden, auch wenn sie Angaben enthalten, die für die 

beantragte Eintragung nicht erforderlich sind.15

-

tet und soll nach dem Entwurf einer Stiftungsregisterverord-

nung über das bestehende Registerportal (www.handelsregis-

-

delsregister soll die Einsicht auch beim Stiftungsregister kos-

tenfrei und ohne vorherige Registrierung möglich sein.

Die Einsichtnahme in das Stiftungsregister und der zum Stiftungs-

register eingereichten Dokumente ist dabei jedermann gestattet 

das Transparenzregister17, sieht das StiftRG nicht vor. 

14 BMJ, RefE StiftRV, a.a.O. (Fn. 9), zu § 25 Abs. 1 Satz 1.
15 Ebda. 
16 Uhl, StiftungsBrief 2025, 143.
17 S. dazu EuGH, Urt. v. 22.11.2022 – C-37/20, C-601/20 – WM ua/Luxembourg 

 Business Registers – NJW 2023, 199, auf dem die Einschränkung zur Einsicht in  
das Register contra legem beruht. 

Der Zugang zu den zum Stiftungsregister eingereichten Doku-

oder ausgeschlossen werden können, wenn die Stiftung oder 

-

durch Schwärzung der entsprechenden Passagen.18 Eine Pra-

xis, in welchem Umfang die Beschränkungen tatsächlich vor-

-

tiert wird, konnte sich naturgemäß noch nicht bilden. Bevor im 

wird, sollte daher zunächst der Zweck des Registers in den 

Blick genommen werden.

III. Der Zweck des Stiftungsregisters

Nach der Begründung zum Gesetzentwurf der Bundesregie-

rung zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts soll Stiftungen 

durch das Stiftungsregister die Teilnahme am Rechtsverkehr 

erleichtert und die Transparenz über Stiftungen verbessert wer-

den.  Durch eine erhöhte Transparenz soll Stiftungen insbe-

sondere der Nachweis der Vertretungsberechtigung ihrer Vor-

standsmitglieder, besonderen Vertreter und Liquidatoren 

erleichtert werden.20 Ausweislich der Gesetzesbegründung zielt 

der Transparenzgedanke daher auf eine erleichterte Teilnahme 

am Rechtsverkehr aufgrund der Publizitätswirkung, wie dies 

Damit zeigt die Gesetzesbegründung aber auch, welchen 

Zweck das Stiftungsregister mit einer erhöhten Transparenz 

-

-

ben. Transparenz ist hier – wie auch im Handels-, Vereins-, und 

Gesellschaftsregister – kein Selbstzweck, sondern soll mit dem 

-

verkehr zu erleichtern.21 Dazu ist es erforderlich und ausrei-

chend, dass das Stiftungsregister die Vertretungsverhältnisse 

zuverlässig widerspiegelt. Darüber hinaus mag es hierzu noch 

hilfreich sein, die in der Stiftungssatzung niedergelegte Gover-

nance der Stiftung zu verstehen. 

Anders aber als etwa im Transparenzregister geht es im Stif-

tungsregister nicht darum, zu erforschen, wer die „wirtschaft-

oder wie sich das Vermögen der Stiftung zusammensetzt. Diese 

spielen für eine Teilnahme am Rechtsverkehr keine Rolle. Nicht 

umsonst hat die Praxis zwischenzeitlich auch erkannt, dass es 

Charakter wird ein unbeschränktes Einsichtsrecht, wie es etwa 

dem Handelsregister immanent ist, nicht gerecht. Entsprechend 

18 RegE StiftR, a.a.O. (Fn. 7), S. 101 zu § 15 Satz 2 StiftRG; s. auch Uhl, StiftungsBrief 
2025, 143.

19 RegE StiftR, a.a.O. (Fn. 7), S. 1.
20 RegE StiftR, a.a.O. (Fn. 7), S. 81 zu § 82b Abs. 1.
21 RegE StiftR, a.a.O. (Fn. 7), 88 zu § 1 Abs. 2 StiftRG.
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wurden zuletzt auch die Einsichtnahmevoraussetzungen zum 

Transparenzregister drastisch verschärft. Dort wird eine Ein-

sichtnahme nach der bereits genannten Entscheidung des 

-

die Einsicht nachzuweisen ist.22 Wenn das Stiftungsregister hin-

-

Teilnahme am Rechtsverkehr fördern. Dieser Gedanke wird ins-

-

beschränkt oder gar nicht zugänglich sein sollen (s. dazu im 

IV. Handlungsoptionen im Umgang mit dem 

neuen Stiftungsregister

Die Möglichkeit zum Abruf der im Registerordner eingestellten 

Dokumente kann wegen der Einsichtsberechtigung für jeder-

Stifter künftig bereits bei der Errichtung gehalten sein, genau 

-

mationen aus Gründen der Vertraulichkeit zurückgehalten wer-

Dies gilt umso mehr für Bestandsstiftungen, bei denen die Stif-

tungssatzung ohne Rücksicht auf die künftig geltende Publizi-

tät formuliert wurde, wenn sie vermeiden wollen, dass die dort 

die Verschiebung des Starttermins eine Atempause erhalten, 

sollten aber die nun voraussichtlich bis zum 31. Dezember 2028 

-

zelfall verbleibenden Handlungsmöglichkeiten zu prüfen (dazu 

Stiftungen, die gemäß noch geltendem Recht nach dem 

werden schon heute gehalten, ihre Errichtungsdokumente 

genau darauf zu prüfen, welche Angaben nötig sind:

-

tungsgeschäfts wird an sich nicht bestehen. Ausweislich des 

Gesetzeswortlauts wird der Anmeldung zur Eintragung ins Stif-

tungsregister explizit nur die Stiftungssatzung beizufügen sein 

22 EuGH, Urt. v. 22.11.2022 – C-37/20, C-601/20 – WM ua/Luxembourg Business 
 Registers – NJW 2023, 199.

Bestellung der Vorstandsmitglieder im Stiftungsgeschäft erfolgt. 

Da die Dokumente über die Bestellung der Vorstandsmitglie-

der der Anmeldung zum Stiftungsregister beizufügen sind 

-

-

mitglieder nicht im Stiftungsgeschäft – sondern etwa in der 

-

men werden.

Anders als das Stiftungsgeschäft wird die Stiftungssatzung zwin-

gend zum Stiftungsregister einzureichen sein. Bei der Stiftungs-

satzung ist daher ein besonderes Augenmerk darauf zu legen, 

-

tungssatzung aufzunehmen, die zwingend enthalten sein müs-

sen. Zwar wird es im Einzelfall möglich sein, die Einsichtnahme 

das Register die Regelungen zur Begrenzung der Einsicht prak-

tisch handhaben wird, ist zukünftig besonders darauf zu achten, 

Auch wenn der Zweck der Stiftung nicht in das Stiftungsregis-

-

die Satzung der Anmeldung zum Stiftungsregister beizufügen 

ist und im Dokumentenordner des Registers abrufbar sein 

wird,23 wird sich der Zweck der Stiftung damit gleichwohl aus 

dem Register ergeben. Dabei ist fraglich, ob eine Einsichtnahme 

in den Stiftungszweck zukünftig beschränkt werden kann: Denn 

auch wenn sich der Gesetzgeber gegen eine Eintragung des 

Stiftungszwecks im Stiftungsregister entschieden hat, hat er 

dies in dem Bewusstsein getan, dass sich der Stiftungszweck 

ohnehin aus der im Stiftungsregister einsehbaren Satzung erge-

ben wird.24 Es erscheint daher zweifelhaft, ob insoweit eine 

-

lich sein wird. Vor diesem Hintergrund wird es ratsam sein, bei 

-

und zur gegenständlichen Zusammensetzung des 
Stiftungsvermögens
Grundsätzlich ist es dem Stifter überlassen, Angaben zur Ver-

mögensausstattung neben dem Stiftungsgeschäft auch in die 

Stiftungssatzung aufzunehmen.25 Angesichts der Publizität der 

23 S. dazu bereits oben, unter II.2.a).
24 Der Bundesrat hatte sich hierzu in seiner Stellungnahme ausgesprochen, s. RegE 

StiftR, a.a.O. (Fn. 9), 114 f. zu Nr. 4.
25 Fritz, in: Andrick u.a., Bochumer Kommentar, a.a.O. (Fn. 8), § 81 Rn. 270.
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Stiftungssatzung wird es empfehlenswert sein, solche Anga-

ben auf das Stiftungsgeschäft zu beschränken.

Stiftung sein soll.  Dies bedeutet indes nicht, dass die Begüns-

tigten namentlich zu nennen sind. Vielmehr wird es sich fortan 

empfehlen, soweit möglich abstrakt zu formulieren („meine 
27

Unverzichtbarer Bestandteil der Stiftungssatzung ist ausweis-

lich des Gesetzes die Bildung des Vorstands der Stiftung (§ 81 

-

organe vorsehen, so kann er dies in der Stiftungssatzung tun 

Stiftungssatzung Bestimmungen über die Bildung, die Aufga-

ben und die Befugnisse des Stiftungsorgans aufzunehmen (§ 84 

Möchte der Stifter dagegen ein Gremium einsetzen, das ledig-

lich der fachlichen Beratung, der Repräsentation oder der 

der Vorstand dieses Beratungsgremium auch im Rahmen sei-
28 Mangels Satzungs-

regelung könnte auf diese Weise auch eine diesbezügliche 

 Publizität vermieden werden.

Stiftungsregister eingereichten Dokumenten (also insbeson-

-

mulierungen vermieden werden, besteht die Möglichkeit, die 

Einsichtnahme zu beschränken oder auszuschließen. Letzte-

-

nahmsweise in Betracht kommen, wenn eine Beschränkung 

Eine Beschränkung oder ein Ausschluss der Einsicht wird bei 

auf Antrag möglich sein (§ 15 Satz 2 StiftRG i.V.m. § 25 Abs. 3 

dann anzunehmen sein, wenn das Geheimhaltungsinteresse 

Rechtsverkehrs an der Zugänglichkeit der Dokumente über-

wiegt.30 Die Gesetzesbegründung führt als Beispiele hierfür per-

sonenbezogene Daten von Destinatären oder Stiftern oder 

Regelungen zur Vermögensverwaltung an.31 Bedauerlicher-

26 Burgard/Burgard, Stiftungsrecht, Berlin 2022, § 81 Rn. 55.
27 So auch Lorenz/Fassin, NJW 2025, 1526, 1529.
28 Burgard/Burgard, Stiftungsrecht, a.a.O. (Fn. 26), § 84 Rn. 73.
29 BMJ, RefE StiftRV a.a.O. (Fn. 9), zu § 25 Abs. 3 Satz 1.
30 BMJ, RefE StiftRV a.a.O. (Fn. 9), zu § 25 Abs. 3 Satz 2.
31 RegE StiftR, a.a.O. (Fn. 9), 101 zu § 15 Satz 2 StiftRG.

weise wird aber nicht konkretisiert, wann von einem überwie-

genden Geheimhaltungsinteresse der Stiftung oder eines 

-

regelmäßig das Grundrecht auf informationelle Selbstbestim-

dürfte u.E. bereits deshalb im Rahmen einer Abwägung dem 

Rechtsverkehrs an einer Einsicht einzuräumen sein. Auch der 

bereits beschriebene Zweck des Stiftungsregisters, die Teil-

nahme am Rechtsverkehr durch erhöhte Transparenz zu erleich-

-

tungsorgane, ihrer Kompetenzen, ihrer Vertretungsbefugnisse 

und ihrer Besetzung ist zur Ermittlung der Vertretungsverhält-

liegt die wesentliche Verbesserung im Vergleich zur aktuellen 

Situation, nämlich eine deutlich einfachere und praktisch 
32 Gänz-

lich anders stellt sich dies aber zu Regelungen über die Per-

son der Destinatäre, die an sie zu erbringenden Leistungen und 

auch des gestifteten Vermögens dar. Während es ein durchaus 

geben mag, tun sie doch für die hier relevante Transparenz im 

Solange sich hierzu allerdings noch keine Praxis gebildet hat, 

ist zu empfehlen, den Antrag auf eine Beschränkung oder einen 

-

resse an Vertraulichkeit ausführlich zu begründen. Der Antrag 

kann und sollte gemeinsam mit der Anmeldung der Stiftung 

zur Eintragung ins Stiftungsregister eingereicht werden. § 25 

den Antrag auf Beschränkung oder Ausschluss der Einsicht 

und sodann erst über die Anmeldung entschieden wird.33 

werden sich aus dem Stiftungsregister der Vorname und Name, 

das Geburtsdatum und der Wohnort ergeben (§ 2 Nr. 5 und Nr. 7 

über den Wohnort hinausgehende Anschrift. Wie auch im sons-

tigen Registerverkehr ist hier darauf zu achten, dass nicht ohne 

-

unter den Registeranmeldungen ist dabei zu achten. Nach der 

Bezeichnung von natürlichen Personen in Urkunden grundsätz-

Beglaubigungsvermerk ist als Teil der Anmeldung zu übermitteln, 

sodass über den Registerordner potenziell auch die vollen Wohn-

anschriften der handelnden Personen abrufbar sind. Von der 

Angabe der Anschrift können Notare aber absehen, wenn die 

32 Wenngleich dies mangels positiver Publizität nur in „abgeschwächter Form“ gilt.
33 BMJ, RefE StiftRV a.a.O. (Fn. 9), zu § 25 Abs. 4 StiftRV-E.
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Urkunde zur Übermittlung an ein Register bestimmt ist, falls Ver-

wechslungen in der Person ausgeschlossen sind (§ 5 Abs. 1 Satz 

-

ein Register übermittelt werden, sollen Angaben zur Wohnan-

schrift ohnehin nicht aufgenommen bzw. unkenntlich gemacht 

entsprechender deutlicher Hinweis im Rahmen der Beglaubigung 

zweckmäßig ist, da diese vergleichsweise neuen Regelungen 

-

ckend und durchgängig beherzigt werden.

2. Bestandsstiftungen
-

mentation naturgemäß ohne Rücksicht auf das neue Stiftungs-

register erstellt haben, werden nun vor größere Herausforde-

rungen gestellt. Diese hatten bei ihrer Errichtung regelmäßig 

-

geschäft und der Stiftungssatzung herauszuhalten. Bis zum 

-

darf im Einzelfall auszuloten und ausreichend Zeit für Umset-

zungsmaßnahmen zu haben.

Ergibt sich bei Bestandsstiftungen die Bestellung des Vorstands 

aus dem Stiftungsgeschäft selbst, müsste dieses trotz fehlen-

der gesetzlicher Anordnung zum Stiftungsregister eingereicht 
34 Um dies zu vermeiden, 

wird in der Literatur vorgeschlagen, hinsichtlich der Bestellung 

des ersten Vorstands einen bestätigenden Beschluss zu fas-

sen und nur diesen Beschluss zum Stiftungsregister einzurei-

chen.35 Gerade vor dem Hintergrund, dass die Registerbehörde 

– sollte sie den Beschluss nicht für ausreichend erachten – 

-

Möglichkeit in Betracht gezogen werden. Die Registerbehörde 

sollte gegen einen solchen Beschluss im Übrigen auch des-

des Vorstands auch ein solcher Beschluss der Anmeldung zum 

Stiftungsregister beizufügen wäre. Sollte indes das Stiftungs-

Beschränkung der Einsicht zu beantragen.  

eine Änderung der Stiftungssatzung vor Eintragung der Stif-

tung im Stiftungsregister ein zielführender Weg sein kann, 

34 S. dazu bereits unter IV.1.a).
35 Lorenz/Fassin, NJW 2025, 1526, 1529.
36 S. im Einzelnen unter IV.1.c).

-

vom konkreten Einzelfall – zunächst entscheidend sein, ob die 

engen gesetzlichen Voraussetzungen für eine Änderung der 

-

-

Register einzureichen ist oder dies auch für frühere Satzungen 

gilt, die zum Zeitpunkt der Eintragung nicht mehr gelten. § 20 

Abs. 2 StiftRG klärt hierzu zunächst, dass mit der Erstanmel-

dung von Bestandsstiftungen „ergänzend zu den Unterlagen 
37 

der aktuellen Stiftungssatzung einzureichen ist. Die zwischen-

zeitlich erfolgten Satzungsänderungen sind nur in der Anmel-

-

-

lung allerdings bisher so verstanden, dass neben dem aktuell 

geltenden vollständigen Wortlaut der Satzung auch die Errich-

38 Dies würde dazu 

führen, dass jedenfalls in der Errichtungssatzung enthaltene 

-

-

keit, die Einsichtnahme lediglich zu beschränken.

Berücksichtigt man indes den Sinn und Zweck des gesamten 

Rechtsverkehrs, sprechen u.E. gute Gründe dafür, dass die mit 

-

tungssatzung, sondern die zuletzt beschlossene und geneh-

Sache spricht für dieses – vom Wortlaut gedeckte – Verständ-

nis insbesondere das fehlende Bedürfnis des Rechtsverkehrs, 

frühere, nicht mehr relevante Stiftungssatzungen einzusehen.  

Umgekehrt würden gerade ältere Stiftungen unnötig damit 

belastet, historische Unterlagen zusammenzustellen, auszu-

zugänglich zu machen, ohne dass hierdurch der Gesetzes-

zweck wesentlich gefördert würde. Die hier vertretene Lesart 

wird weiterhin durch die Entstehungsgeschichte der Norm 

gestützt. Während der Regierungsentwurf in § 82b Abs. 2 Satz 3 

-

-
40 Die noch in der 

-

lierung, auch die Errichtungssatzung sei bei Satzungsänderun-

37 Vgl. zum Begriff des „vollständigen Wortlauts“ sogleich unten.
38 Uhl, in BeckOGK, Stand: 01.03.2024, § 20 StiftRG Rn. 6; wohl auch Weitemeyer,  

in MünchKomm BGB, 10. Auflage 2025, § 20 StiftRG, Rn. 5.
39 In diesem Sinne auch Weitemeyer, a.a.O. (Fn. 38), Rn. 6.
40 Vgl. die Fassung des RegE StiftR, a.a.O. (Fn. 9), 16 einerseits sowie die gesetzliche 

Fassung des § 82b BGB n.F. andererseits.
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-

ses daher nicht mehr wörtlich zu nehmen sein. 

entgegengehalten werden, § 20 Abs. 2 Satz 2 StiftRG41 liefe 

-

nis zugrunde, dass Satzungsänderungen jeweils nur als punk-

tuelle Anpassungen beschlossen und genehmigt werden. Der 

Gesetzgeber setzt also voraus, dass der geltende Satzungs-

stand nur aus der Zusammenschau von Errichtungssatzung 

sich, dass § 20 Abs. 2 Satz 2 StiftRG (zusätzlich zu der ohne-

ein vollständi-

ger Wortlaut der geänderten Satzung

dabei handelt es sich – in Anlehnung etwa an § 181 Abs. 1 Satz 2 

AktG42

Dokument, in das auf Basis der Errichtungssatzung die punk-

tuellen Änderungen eingearbeitet wurden.43 Wird jedoch – wie 

eine komplette konsolidierte Textfassung der Satzung beschlos-

sen und von der Stiftungsbehörde genehmigt, ist eine derar-

tige „Chain of Articles -

Gänze genehmigte Textfassung. Es wäre daher u.E. überzeu-

gend, die Gesamtregelung so auszulegen, dass stets die 

jüngste vollständig genehmigte Textfassung gemeinsam mit 

allen etwaig danach erfolgten punktuellen Satzungsänderun-

Ob sich die Registerbehörde dieser (auch verwaltungsökonomisch 

aber einstweilen damit gerechnet werden, dass eine Satzungs-

-

3. Beschränkung oder Ausschluss der Einsicht
Schließlich bleibt auch für Bestandsstiftungen immer der Weg, 

eine Beschränkung oder einen Ausschluss der Einsicht in das 

41 Das Gesetz sieht dort vor, dass „historische“ Satzungsänderungen zwar nicht wie 
künftige Satzungsänderungen anzumelden, aber in der Anmeldung „anzugeben“ sind, 
s. dazu bereits unter II.1.a).

42 Ebenso § 54 Abs. 1 Satz 2 GmbHG.
43 Dem entspricht es, dass der „vollständige Wortlaut“ der Satzung im Aktienrecht durch 

den Vorstand bzw. die Geschäftsführer erstellt wird, vgl. nur Koch, in: Koch, AktG, 19. 
Auflage 2025, § 181 Rn. 7 zur AG und Noack, in: Noack/Servatius/Haas, GmbH-Ge-
setz, 24. Auflage 2025, § 54 Rn. 10 zur GmbH.

Stiftungsregister zu beantragen.44 Gerade für Bestandsstiftun-

gen, die ihre Errichtungsdokumentation ohne Rücksicht auf die 

Registerbehörden an das Geheimhaltungsinteresse keine zu 

hohen Anforderungen stellen dürfen. Jedenfalls gilt es auch 

hier, den Zweck des Stiftungsregisters zu berücksichtigen und 

V. Fazit

-

-

-

-

tungsdokumentation zu berücksichtigen. Bestandsstiftungen 

werden teils vor größeren Herausforderungen stehen. Aber 

auch für Bestandsstiftungen gibt es – nicht zuletzt durch eine 

Beschränkung der Einsicht in das Stiftungsregister und 

dadurch, mindestens im Einzelfall rechtzeitige Satzungsände-

rungen herbeizuführen – hilfreiche Möglichkeiten zum Schutz 

44 S. hierzu unter IV.1.c).


